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^ InTl Börirf) ift beettbet. Surch
P \Lx Sermittlung beS ftäbtifd^eri
£ ^fT ©inigungSantteS ift eine Sinn

gung crjielt morben. Sie
Arbeit mürbe legten Freitag

mieber aufgenommen. @S ift ein SMet'tiooertrag su

ftanbe gefommen, ber ben Arbeitern eine allgemeine Sohn*
erhöhuitg non 2 9îp. pro ©tunbe fofort unb nom 1. ïïftai
ab eine nochmalige non 1 9tp,, fomie eine Arbeitszeit*
oerïûrjung non einer ©tunbe pro SBoche bringt. Sie
SRinimal* unb SmrchfchnittSlöhne mürben ebenfalls er*

höht.
— ©leichjeitig ift auch ber ©treif ber Anfcßtäger

beenbet morben. Auch hier fonnte eine Serftänbigung
herbeigeführt merben. Sie Arbeitet erhalten eine Sohn*

erhöhung non 3%. Sie Sarifanfähe merben nom 1. SRai

an um 6% erhöht. Der SOtinimaßohn erfuhr eine ©teige*

rung non 10 0^p. pro ©tunbe unb beträgt nunmehr
75 9îp. Sie Arbeit raurbe auch biefem Setufe am
Freitag aufgenommen.

Allgemeines Bauwesen.
SauUtefen in Shalwil. Stuf bent munberfchön gete*

genen plateau neben ber ben ganjen 3ürict)fee belfert*

fcßenben Sîitche in Sfjalroit fott ein neues Sauquartier
für ©infamilienhäufer entfteljen, ähnlich tnie in
9tüfcl)liton eines bereits entffanben ift. |)ett Ardjiteft
fp. «Müller in Sholroil, ber bie «Jßläne ju ben jirfa
20 bauten beS tetjtern machte, tnirb auch bieS neue
Shalroilerprojeït jur Ausführung bringen, ffüt Qnteref*
fenten liegen bei ihm jetjt fdj)on ©ituationSplan unb
Sauprojette bereit unb hoffentlich mirb eS ihm an Auf*
traggebern für folbfje Sauten auf bent ibeal fdjön gele*

genen Paße nic^t fehlen. Sei ben oorjügHdhen Sahn*
oerbittbungen mit ber ©tabt .ßürich ift eS fogar für
©efchäftSitthaber in ber ©tabt ganz leicht, in Shalmil
ju mohnen unb fogar zum SDtittagStifd) regelmäßig heim*
jufommen.

tir^hofnwlnfle Schlieren. Sie ©emeinbe ©datieren
hat bie ©rftedung eines neuen ffriebhofeS mit ßeid^en*
hauS befcßloffen.

©thnlhanSbau Söeefc«. Sie ©emeinbe beabfichtigt,
ein neueS ©rfjutf>au§ zu erfieden.

9îcne gabrtf in ^eüifott. (jfricftal.) Sie girma Sereng,
Stitng & Sie. non 9Mfpra<h beab fichtiget in -ftellifon
eine llhrenfteinfchleiferet ju errichten. Set Sauplaß baju
ift fchon getauft. Sorläufig follen etroa 10 Arbeiter int
©afttjauS jum Dchfen mit ber Arbeit beginnen.

Sag DtatbauS in ÜJheittfelbett foil umgebaut unb
renooiert merben. 9iach ben oon fperrn Ardfjitett SJtofer
erftedten Plänen unb Soranfdt)tägen merben fid) bie be*

Züglichen Soften auf 172,000 ffr. belaufen.

Sireftiott : Ittalter

(Srfdjeint je ®onnerStag8 unb toftet per ©etttefler ffr. 3.60, per $al)r gr. 7. 20

3fttferate 20 ®t§. per einfpaltige ißetitjeile, bet gröberen Aufträgen
entfpredjenben Rabatt.

3üvirl), 5. ïtliiv? 1908.
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5 î>ie Schreineraussperrnng
^ ìn Zürich ist beendet. Durch
^ Vermittlung des städtischen

^ Einigungsamtes ist eine Eini-
gung erzielt worden. Die
Arbeit wurde letzten Freitag

wieder aufgenommen. Es ist ein Kollektivvertrag zu

stände gekommen, der den Arbeitern eine allgemeine Lobn-
erhöhung von 2 Rp. pro Stunde sofort und vom 1. Mai
ab eine nochmalige von 1 Rp., sowie eine Arbeitszeit-
Verkürzung von einer Stunde pro Woche bringt. Die
Minimal- und Durchschnittslöhne wurden ebenfalls er-
höht.

— Gleichzeitig ist auch der Streik der Anschläger
beendet worden. Auch hier konnte eine Verständigung
herbeigeführt werden. Die Arbeiter erhalten eine Lohn-
erhöhung von 3"/o. Die Tarifansätze werden vom 1. Mai
an um 6°/o erhöht. Der Minimallohn erfuhr eine Steige-

rung von 19 Rp. pro Stunde und beträgt nunmehr
75 Rp. Die Arbeit wurde auch bei diesem Berufe am
Freitag aufgenommen.

»»gemein« va««««.
Bauwesen in Thalwil. Auf dem wunderschön gele-

genen Plateau neben der den ganzen Zürichsee beHerr-

schenden Kirche in Thalwil soll ein neues Bauquartier
für Einfamilienhäuser entstehen, ähnlich wie in
Rüschlikon eines bereits entstanden ist. Herr Architekt
H. Müller in Thalwil, der die Pläne zu den zirka
20 Bauten des letztern machte, wird auch dies neue
Thalwilerprojekt zur Ausführung bringen. Für Interest
senten liegen bei ihm jetzt schon Situationsplan und
Bauprojekte bereit und hoffentlich wird es ihm an Auf-
traggebern für solche Bauten auf dem ideal schön gele-

genen Platze nicht fehlen. Bei den vorzüglichen Bahn-
Verbindungen mit der Stadt Zürich ist es sogar für
Geschäftsinhaber in der Stadt ganz leicht, in Thalwil
zu wohnen und sogar zum Mittagstisch regelmäßig heim-
zukommen.

Kirchhofanlagc Schlieren. Die Gemeinde Schlieren
hat die Erstellung eines neuen Friedhofes mit Leichen-
Haus beschlossen.

Schnlhansbau Weesen. Die Gemeinde beabsichtigt,
ein neues Schulhaus zu erstellen.

Neue Fabrik in Hellikon. (Fricktal.) Die Firma Vereng,
Kling à Cie. von Maisprach beabsichtiget in Hellikon
eine Uhrensteinschleiferei zu errichten. Der Bauplatz dazu
ist schon gekauft. Vorläufig sollen etwa 10 Arbeiter im
Gasthaus zum Ochsen mit der Arbeit beginnen.

Das Nathans in Rheinfelden soll umgebaut und
renoviert werden. Nach den von Herrn Architekt Moser
erstellten Plänen und Voranschlägen werden sich die be-

züglichen Kosten auf 172,000 Fr. belaufen.

Direktion: Malter Senn Holdittghanfen.

Erscheint je Donnerstags und kostet per Semester Fr. 3. öl), per Jahr Fr. 7. 20

Inserate 20 Cts. per einspaltige Petitzeile, bei größeren Aufträgen
entsprechenden Rabatt.

Zürich, den 5. März 1908.
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Sic «eue fatholifdje Slircbe in grnueufelb fjat laut
enbgültiger 9lbrechnung gr. 470,000 gefoftet. Sie 5?ircfje

ift ein Vîeifterwerl bed .jperrn 9lrd)iteften Vimli.
9(nd Sdjiittcntticrb ntelbct ntnu rege Vcmtiitigfeit.

@d fotXen biefen gating unb ©ommcv Sut^enbe oon
.jpäuferbauten aufgeführt werben, nteiftend 9(ibeiterf)äufer.
Sie 91.=©. ®. Vallp hot mehrere Siegnifctjaften unb
Ôeimroefen aufgefauft.

Sie Saufanuer ©eebäber bei ©our fatten aerbeffert
unb erweitert werben, wofür 35,000 granfen notwenbig
finb.

Uer$<biedeae$.

t 2öiutertl)ut if* 25ircttor bed Scdjuifuntd,
£>err 9Jtüller>Vertoffa, im 9ltter non 63 fahren geftorben.

Sad siirdjerifdje fnntonale ©efetj gegen 9(uôft^rci=
tungen bei ©treifd beftimmt u. 91.: ,,9Ber uorfätjlich

*ur Vegeljung einer burd) bad ©trafgefet)buch mit 3udt)t=-

baud ober 94rbeitdhaud bebrohten .£>anblung ober jum
Vergehen ber SBiberfe^ung gegen amtlidje Verfügungen
öff'entticf) aufforbert, foil, auch wenn bie 9lufforberung
feine folgen hotte, ju ©efängnid bid ju einem Qafjre
mit ober ohne ©elbbufje ober nur 51t ber letzteren allein
oerurteitt werben. Qn gälten, in welchen bad Vunbed=
ved)t nerteht wirb, wirb bie Verfolgung bent Vunbe
übertaffen. ©in öffentlicher Veamter ober Vebienfteter,
ber feiner 91mtd= ober Sienfipflicht juwiber fjonbelt, um
fid) ober einem anberen einen red)tdwibrigen Vorteil jit
oerfdjaffen, ober femanbem einen (Schaben jujufügen,
macht fid) bed Vergehend ber 91mtd= ober Sienfipflichtd'
uerlehung fdjulbig. Sed gleichen Vergehend machen fid)

fchutbig 9lngefteltte unb 9M>eiter, bie bie Pflicht über=

nommen hoben, öffentliche Vetriebe oon (Staat ober ©c=
meinben ju bebienen, wenn fie oorfätjtich unb recf)td=

wibrig iljrer Sienfipflicht juwiber tjanbetn unb baburch
Seib unb (Seele oon tßerfonen ober wertoolled öffent=
liched ober prioated @ut gefährbett." Sie 9lmtdpflid)t=
oer!et)ung wirb mit ©efängnid, Vufjen bid gr. ÎOOO
unb ©infteltung im 9lmte beftraft. „äßet in bie 2Boh=

nung, in bie baju gehörenbe eingefriebete Umgebung,
in ben ©efdtjäftdraum, SBerfplat) ober Vauplatj eined
anbem wiberredjtlid) einbringt ober trot) ber 9(ufforbe=
rung, fid) ju entfernen, barin oerweitt, ober wer an
folgen Orten ©ewatt an 'tßerfotten ober ©igentum, ohne
baju berechtigt ju fein, audübt, wirb wegen Störung
bed fpaudfriebetid mit ©efängnid ober Vujje beftraft."
„9Ber entweber ohne Stecht ober mit UeberfBreitling ber
©renken feined Vedftd burch förperlidfje ©ewatt ober
Srohungen jemanben ju einer ^anblung, Sulbung ober
Unterlaffung jwingt, foil, falld bie Sah nicht unter eine
anbere ©trafbefiimmung fällt, wegen Vötigung mit @e=

fängnid oerbunben mit Vufje' bid ju gr. 2000 ober mit
ber letzteren allein beftraft werben. Serfelben @traf=
beftimmung unterliegt, wer redjtdwibrig ober mit
lleberfchreitung feined Stec^ted buret) förperlicfje ©ewalt,
Srohung ober ernftliche Veläftigung jemanben oon ber
9ludübung feined Verufed abhält ober abguhctlten fucht."

Strcifpofteu im §aitptbcihul)of ^iiricl). Sie Vaf)n=
hofinfpeltion hot fämtlichen Vahnfjofportietd bie äßeifung
erteilt, ed feien biejenigen fßerfonen, welche fid) im V«hn=
hofgebäube aufhalten unb aid ©treifpoften itt Vetradjt
fommen fönnten, aud bem Vahttfjofe weg^uweifen. Vatür=
lieh hot bad ©ebot jur golge, baff bie ißortierd hin unb
wieber an ißerfonen geraten, bie feine ©treifpoften finb.

^Vfi/rtj/Viyer <$ (5o.,
Çtfs-, Wcrsser- tv/7c) scrwYâre ^r///re/ e/? 9T05. 1 g „

ì!>0 Jlwstr. schwetz. Handw.-V«itnug („Metsterblatt") M. W

Die ueue katholische Kirche m Fraueuseld hat laut
endgültiger Abrechnung Fr. 470,000 gekostet. Die Kirche
ist ein Meisterwerk des Herrn Architekten Rimli.

Ans Schönenwerd meldet man rege Bantätigkeit.
Es sollen diesen Frühling und Sommer Dutzende von
Häuserbauten aufgeführt werden, meisten? Arbeiterhäuser.
Die A.-G. C. F. Ballp hat mehrere Liegenschaften und
Heimwesen aufgekauft.

Die Lausanner Seebäder bei Cour sollen verbessert
und erweitert werden, wofür 35,000 Franke» notwendig
sind.

llmchleàî.
f In Winterthur ist der Direktor des Technikums,

Herr Müller-Bertossa, im Alter von 63 Jahren gestorben.

Das zürcherische kantonale Gesetz gegen Ausschrci-
tnngen bei Streiks bestimmt u. A. : „Wer vorsätzlich

zur Begehung einer durch das Strafgesetzbuch mit Zucht'
Haus oder Arbeitshaus bedrohten Handlung oder zum
Vergehen der Widersetzung gegen amtliche Verfügungen
öffentlich ausfordert, soll, auch wenn die Aufforderung
keine Folgen hatte, zu Gefängnis bis zu einem Jahre
mit oder ohne Geldbuße oder nur zu der letzteren allein
verurteilt werden. In Fällen, in welchen das Bundes-
recht verletzt wird, wird die Verfolgung dem Bunde
überlassen. Ein öffentlicher Beamter oder Bediensteter,
der seiner Amts- oder Dienstpflicht zuwider handelt, um
sich oder einem anderen einen rechtswidrigen Vorteil zu
verschaffen, oder jemandem einen Schaden zuzufügen,
macht sich des Vergehens der Amts- oder Dienstpflichts-
Verletzung schuldig. Des gleichen Vergehens machen sich

schuldig Angestellte und Arbeiter, die die Pflicht über-
nommen habe», öffentliche Betriebe von Staat oder Ge-
meinden zu bedienen, wenn sie vorsätzlich und rechts-
widrig ihrer Dienstpflicht zuwider handeln und dadurch
Leib und Seele von Personen oder wertvolles öffent-
liches oder privates Gut gefährden." Die Amtspflicht-
Verletzung wird mit Gefängnis, Bußen bis Fr. 1000
und Einstellung im Amte bestraft. „Wer in die Woh-
nung, in die dazu gehörende eingefriedete Umgebung,
in den Geschäftsraum, Werkplatz oder Bauplatz eines
andern widerrechtlich eindringt oder trotz der Aufforde-
rung, sich zu entfernen, darin verweilt, oder wer an
solchen Orten Gewalt an Personen oder Eigentum, ohne
dazu berechtigt zu sein, ausübt, wird wegen Störung
des Hausfriedens mit Gefängnis oder Buße bestraft."
„Wer entweder ohne Recht oder mit Ueberschreitung der
Grenzen seines Rechts durch körperliche Gewalt oder
Drohungen jemanden zu einer Handlung, Duldung oder
Unterlassung zwingt, soll, falls die Tat nicht unter eine
andere Strafbestimmung fällt, wegen Nötigung mit Ge-
fängnis verbunden mit Buße' bis zu Fr. 2000 oder mit
der letzteren allein bestraft werden. Derselben Straf-
bestimmung unterliegt, wer rechtswidrig oder mit
Ueberschreitung seines Rechtes durch körperliche Gewalt,
Drohung oder ernstliche Belästigung jemanden von der
Ausübung seines Berufes abhält oder abzuhalten sucht."

Streikposten im Hanptbahnhof Zürich. Die Bahn-
Hosinspektion hat sämtlichen Bahnhofportiers die Weisung
erteilt, es seien diejenigen Personen, welche sich im Bahn-
Hofgebäude aushalten und als Streikposten in Betracht
kommen könnten, aus dem Bahnhofe wegzuweisen. Natür-
lich hat das Gebot zur Folge, daß die Portiers hin und
wieder an Personen geraten, die keine Streikposten sind.

^Vst//75/'/7L6^
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